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©eleife! ber Überlanbbahn unb ßabellegung ber eibge-
nöffifc^en £eteph onoerroaltung muffte bie im Qafjre 1919
neu gemalzte unb mit Jlomacbelag oerfetjene 91 h ein»
ft raffe aufgeriffen roetben. gär bie SBieberberfMung
fxet)t ber ©emeinberat gegebenenfalls je nad) 93efd)eib
bei juftänbigen Straffen» unb 93aubepartemente§ eine

®leinpfläfterung nor, meiere für biefe giemtidE) [tattes
©efäO aufmeifenbe «Strafe nad) anbernortl gemachten
Erfahrungen am $roeidmä|igfien fein bürfte. SSon ben

Soften einer foltfjert Cßfläfterung mürben nom (Staate
73 übernommen, unb el bürfte auch ein 33unbelbeitrag
aul bem ffonbl für 91otftanb§arbeiten gemährt merben.

ffür bal Staatlbubget 1923 möchte ber ©e=

meinberat bem Straffem unb Säaubepartemente folgenbe
Sauarbeiten für bie SRunijipatgemeinbe ffrauenfelb
in SBorfdjlag bringen: 1. ®ie ©rftellung einer Kanati»
fation in ber Sthunborferftraffe (Seilftücf 53rotegg=
ftraffe=Kappenzipfel), 2. bie ©rftellung einer Strafen»
fetale in ber Sf)urftrafje bil unterhalb ber 9Bol)n=
häufer ber ffirma Slltermait & (Sie., fornte bie ©rftel»
lung einer Straffenfdjale in ber ©rgatenfiraffe nom
gaufe zur „53iene" bis jur ©rtenftraffe. ferner mürbe
ber ©emeinberat all Blotftanblarbeit in 93orfcf)tag bringen
bie ©rftellung einel godjroafferaullaufel in ber
9lhein=9Jturgfirajfe unb in ber 33ahnhofftraffe, nom ©leb
trijität§mert bis jum gaufe frühen btthl-

(£ftt>a£ Saturne**
93on S£b. 380Iff, griebenau.

(g-ortfeijung.) (9ladjbruct »erboten.;

25on ben ©riedEjen unb 91ömern ging ber jammer
in nahezu berfelben fform auch ouf bie germanifdhen
9Sölfer[d^afteri über. Slucl) biefen 93oltern mar ber jammer
bal michtigfie SBerfjeug ber menfd)lichen Sfätigteit unb
Slrbeit, unb biefe 33ebeutung nerlieh bem gammer bei

biefen SSölfern zugleich eine he*oorragenbe fpmbotifche
33ebeutung, bie fi<h in SRpthologie, Sitte unb 9led)tS=

rnefen biefer Sßölfer getreulich miberfpiegelt unb bie mir
in ähnlicher fform bei ïeinem anberen SBerfjeug mieber»
finben. fftacf) ber germanifchen ©ötterleljre ift ber jammer
Me 2Baffe unb bal SBerfjeug bei gemaltigen ©ottel
®onar ; mit bem SBurf bel gammer! erzeugt biefer
©ott Conner unb 93litj; 33lit)= ober ®onnerhcmtnter

j mürbe baher biefes ©ötterroerfjeug genannt, ©leichzeitig
galt ©ott ®onar auch oil gort bel Sanbbefitjel
unb be! meiteren all Schüler bel 91ed)l§ unb aUer
9îec£)tëgefchâfte, unb fein jammer mar bie SBaffe, mit
ber er bal Btecljt maljrte unb altel Unrecht abmehrte unb
bebrohte. gieraul leitete ftch fr)mbolifdE>e 93ebeutung
bel gammer! all 91ed)t§getat ab, bie mir bei allen ger»
manifchen föötlerfchafien roieberfinben unb bie fid) be=

lannttich bil auf ben heutigen Sag erhalten hat- Smrdf)
Sffiurf bel .gammer! mit ber rechten ganb unter bal
linfe 23ein htnburdh, ben fogenannten gammermurf, murbe
bei ben alten ®eutfd)en bal Blecht auf ©runb unb 33oben,

auf Sßaffergunb fylüffe beftimmt foroie auch!zahlreiche

anbere redE)tIidf)e 33efugniffe feftgelegt. 3lu<h zur ©renz»
beflimmung, befonberl zur 93eftimmmtg ber @ntfernung>
innerhalb melct)er bem 33efit)er einel Sanbfiücfel ober
Sanbgutel gegenüber ber 9iach&atïd)aft ober ber an--

grenzenben BJlarf geroiffe redtjtlidlje 33efugniffe zuftauben,
murbe ber gammerrourf benutzt, inbem jene ©ntfernung
eben fo meit reichte, all ber .gammer geroorfen merben
tonnte. 9tuct) bei reltgiöfen unb SBeihefeierlichfeiten fpiette
ber gammer eine mistige fpmbolifdje BloHe, 2tll Spmbol
bei ©emitterl unb bei Biegen!, bie ber ®onnergott über
bie Sanbe fdEjicft, galt ber gammer zugleich all Spmbol
ber ffrudjtbarfeit unb biente in biefer 33ebeutung bei ber
33raulmeihe, inbem ber 33raut ein gammer in ben Sdjoff
gelegt murbe. 2)en Slerftorbenen aber^murben oftmall
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Geleises der Überlandbahn und Kabellegung der eidge-
nössischen Telephonverwaltung mußte die im Jahre 1919
neu gewalzte und mit Komacbelag versehene Rhein-
straße aufgerissen werden. Für die Wiederherstellung
sieht der Gemeinderat gegebenenfalls je nach Bescheid
des zuständigen Straßen- und Baudepartementes eine

Kleinpflästerung vor, welche für diese ziemlich starkes
Gefäll aufweisende Straße nach andernorts gemachten
Erfahrungen am zweckmäßigsten sein dürfte. Von den
Kosten einer solchen Pflästerung würden vom Staate
2/g übernommen, und es dürfte auch ein Bundesbeitrag
aus dem Fonds für Notstandsarbeiten gewährt werden.

Für das Staatsbudget 1923 möchte der Ge-
meinderat dem Straßen- und Baudepartemente folgende
Bau arbeit en für die Munizipalgemeinde Frauenfeld
in Vorschlag bringen: 1. Die Erstellung einer Kanali-
sation in der Thundorferstraße (Teilstück Brotegg-
straße-Kappenzipfel), 2. die Erstellung einer Straßen-
schale in der Thurstraße bis unterhalb der Wohn-
Häuser der Firma Altermatt à Cie., sowie die Erstel-
lung einer Straßenschale in der Ergatenstraße vom
Hause zur „Biene" bis zur Erlenstraße. Ferner würde
der Gemeinderat als Notstandsarbeit in Vorschlag bringen
die Erstellung eines Hochwasserauslaufes in der
Rhein-Murgstraße und in der Bahnhofstraße, vom Elek-
trizitätswerk bis zum Hause Krähenbühl.

Etwas vom Hammer.
Von Th. Wolfs, Friedens».

(Fortsetzung.) (Nachdruck verbaten.)

Von den Griechen und Römern ging der Hammer
in nahezu derselben Form auch auf die germanischen
Völkerschaften über. Auch diesen Völkern war der Hammer
das wichtigste Werkzeug der menschlichen Tätigkeit und
Arbeit, und diese Bedeutung verlieh dem Hammer bei
diesen Völkern zugleich eine hervorragende symbolische
Bedeutung, die sich in Mythologie, Sitte und Rechts-
Wesen dieser Völker getreulich widerspiegelt und die wir
in ähnlicher Form bei keinem anderen Werkzeug wieder-
finden. Nach der germanischen Götterlehre ist der Hammer
die Waffe und das Werkzeug des gewaltigen Gottes
Donar; mit dem Wurf des Hammers erzeugt dieser
Gott Donner und Blitz; Blitz- oder Donnerhammer

wurde daher dieses Götterwerkzeug genannt. Gleichzeitig
galt Gott Donar auch als Hort des Landbesitzes
und des weiteren als Schützer des Rechts und aller
Rechtsgeschäste, und sein Hammer war die Waffe, mit
der er das Recht wahrte und alles Unrecht abwehrte und
bedrohte. Hieraus leitete sich die symbolische Bedeutung
des Hammers als Rechtsgerät ab, die wir bei allen ger-
manischen Völkerschaften wiederfinden und die sich be-

kanntlich bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Durch
Wurf des Hammers mit der rechten Hand unter das
linke Bein hindurch, den sogenannten Hammerwurf, wurde
bei den alten Deutschen das Recht auf Grund und Boden,
auf Wassers'und Flüsse bestimmt sowie auch? zahlreiche

andere rechtliche Befugnisse festgelegt. Auch zur Grenz-
bestimmung, besonders zur Bestimmung der Entfernung
innerhalb welcher dem Besitzer eines Landstückes oder
Landgutes gegenüber der Nachbarschaft oder der an-
grenzenden Mark gewisse rechtliche Befugnisse zustanden,
wurde der Hammerwurf benutzt, indem jene Entfernung
eben so weit reichte, als der Hammer geworfen werden
konnte. Auch bei religiösen und Weihefeierlichkeiten spielte
der Hammer eine wichtige symbolische Rolle. Als Symbol
des Gewitters und dss Regens, die der Donnergott über
die Lande schickt, galt der Hammer zugleich als Symbol
der Fruchtbarkeit und diente in dieser Bedeutung bei der
Brautweihe, indem der Braut ein Hammer in den Schoß
gelegt wurde. Den Verstorbenen aberuwurden oftmals

..àWM
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Jammer auf bcn Scheiterhaufen ober iu§ ©rab gelegt;
folcbe ©rabbämmer, bie fein gearbeitet waren unb oft=
malg au§ (Silber beftanben, finb oietfacf) gefunben wor=
ben. Sei betn germanifcf)en Solfgfiamm ber ©fanbinaoier
befianb bie ©itte, ©rinfbecber bureb Serübrung mit einem

Jammer p weihen. ©benfo befianb auch bei alten ger=
m an ifet) en SöIferfdEjaften bie ©itte, bie ©runbfieinlegung
beroorragenber Sauwerfe in feierlicher SBeife butch brei
©daläge mit bem Jammer, bem wiebiigften SBerfjeug
beim Sau, p cotfjieljen, eine ©itte, bie übrigeng noc£)

oiel weiter prücfreidjt, fiel; fdjoti bei ben alten %t)ptern
Dorftnbet unb ja befanntlicb beute noch beftefjt. Sei bem

©tamm ber ©aebfen würbe burd) herumtragen eineg
hammerg ©eric^t angefagt. 3" bem fogenannten Jammer*
rec£)t, burdj welche gewiffe rechliche Sefugniffe eineg ©runb»
befitjerg. gegenüber bem ÜRadjbar feftgelegt würben, but
fid) bie au§ jener alten $eit ftammenbe recbtlicb-fpmbo=
lifdje Sebeutung beb ^ammerl big beute erhalten, ebenfo
aber aueb tu ber Serwenbung beg §ammer§ afg 3tedjtg=
gerät bei öffenttidEjen Serfteigerungen, wo bureb einen

©cblag mit bem Jammer bem 9Jteiftbietenben bie au§=

gebotene ©acbe pgefcblagen, b. b- er in ben recbtlicben
Sefit) ber ©acbe gefegt wirb, woraug fieb ja bie 9teben§=

art: „unter ben hummer fommen" herleitet, ©elbft in
ber Sirdje unb bei ben fircblicben ßetemonien behielt ber
Jammer feine fpibolifdje Sebeutung bei. ©ureb Jammer»
festläge auf bie nermauerte fßforte Don ©t. fßeter eröffnet
ber fßapft bag Jubeljahr, ©er biefem 3wecf btenenbe

Jammer war freilich fein gewöhnlicher tpammer, fonbern
ein ©rjeugnig ber ©olbfdjmtebefunft; 2lbb. 5 geigt ben
au§ oergolbetem ©ilber hergefteltten gubitäumgbammer
bes fßapfteg gul'iug II!., mit bem biefer bag Jubeljahr
1500 eröffnete, ein berühmteg Sunftwerf, bag fieb gegen=

wärtig im barjerifcfjen ütationalmufeum p SJlünclgen
befinbet.

2Bir f'ennen unb oerwenben eine grofje 2lnpbl con
fpämmern, bie nach görm yp tßerwenbunggjwecf, nach
SJtaterial unb ©ewerbe, benen fie bienen, febr oetfdjieben
finb. 2öir unterfebeiben am Jammer hammerfopf unb
©tiel, letzteren auch £>elm genannt, wag wohl oon halm,
bem ©tiel ber ferneren Stifte, abgeleitet ift. ©er ppra=
mibal geformte hammerfopf beftef)t gewöhnlich aug ner=
ftäbltem ©ifen ober auch wohl ganj aug ©tabl, wie eg

befonberg bei ben Heineren, für feinere Arbeiten be'<

ftimmten jammern, fo bem ©olbfebmiebe, tUtedjanifer--,
Uhrmacher* ufw. hammer ber f^aCC ift. ©er ©tiel gebt
burdh ben ©cbwerpunft beg ^»ammerfopfeg, mufj

_
mit

Seilen gehörig befeftigt werben unb foil aug jähem'unb
wiberftanbgfäbigem §olj, am heften Sarolina^icforgbofj,
befieben. ©er hammerfopf bat jwei Sluffabfläcben ober
©dhlagfeiten, bie burdj Serftählen genügenb hart finb.

®ie breite, pmeift quabratifcb, feltener runb gehaltene
Sluffabfläcbe beifit bie Sahn, bie female ober fpitj p=
laufenbe Sluffabflädje hingegen ginne ober auch fpinne.
®ie meiften hammer haben eine Sahn unb eine ginne,
einzelne Lämmer jeboeb) auch jwei Sahnen. SHeifieng
ift bie Sahn etwag fonoej gehalten, feltener ganj eben

unb nur bei ganj wenigen hämmern, wie etwa bem

©efenfhammer, fonfao. ®ie ginne fteht gewöhnlich fenf*
recht pm ©tiel, läuft fie jeboeb pm ©tiel parallel, fo
beifjt ber Jammer Sreujfcblag ober Sreujhammer. ©ag

3tbb. 6. llnfere getmmer.

©ewiebt beg hammerfopfeg liegt jwifeben einem gebntel
unb jroölf Silogramm unb beträgt bei bem ^»anbhammer,
auch Sanf* ober ©chmiebebammer genannt, big p p>ei
Silogramm; bie Lämmer mit fernerem Sopf, pmeift
brei big gwölf Silogramm wiegenb, bie mit beiben hanben

p führen finb, heifieu Sorfcblag* ober 3ufd)Iaghämmer.
©ie phlreidjen oerfebiebenen hammerformen gibt 2lbb. 6
wieber, in welcher wohl jeber Arbeiter, ber mit bem
Jammer p tun bat fein SGerfjeug wteberfinben bürfte.

Glas- und Spiegel-Manufaktur

Grambach £ Co.
Seebach

vormals Grainbach £ Millier

alle Sorten Banaliser
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Hämmer auf den Scheiterhaufen oder ins Grab gelegt;
solche Grabhämmer, die fein gearbeitet waren und oft-
mals aus Silber bestanden, sind vielfach gefunden wor-
den. Bei dem germanischen Volksstamm der Skandinavier
bestand die Sitte, Trinkbecher durch Berührung mit einem

Hammer zu weihen. Ebenso bestand auch bei allen ger-
manischen Völkerschaften die Sitte, die Grundsteinlegung
hervorragender Bauwerke in feierlicher Weise durch drei
Schläge mit dem Hammer, dem wichtigsten Werkzeug
beim Bau, zu vollziehen, eine Sitte, die übrigens noch
viel weiter zurückreicht, sich schon bei den alten Ägyptern
vorfindet und ja bekanntlich heute noch besteht. Bei dem

Stamm der Sachsen wurde durch Herumtragen eines

Hammers Gericht angesagt. In dem sogenannten Hammer-
recht, durch welche gewisse rechtliche Befugnisse eines Grund-
besitzers. gegenüber dem Nachbar festgelegt wurden, hat
sich die aus jener alten Zeit stammende rechtlich-fymbo-
lische Bedeutung des Hammers bis heute erhalten, ebenso
aber auch in der Verwendung des Hammers als Rechts-
gerät bei öffentlichen Versteigerungen, wo durch einen

Schlag mit dem Hammer dem Meistbietenden die aus-
gebotene Sache zugeschlagen, d. h. er in den rechtlichen
Besitz der Sache gesetzt wird, woraus sich ja die Redens-
art: „unter den Hammer kommen" herleitet. Selbst in
der Kirche und bei den kirchlichen Zeremonien behielt der
Hammer seine symbolische Bedeutung bei. Durch Hammer-
schlüge auf die vermauerte Pforte von St. Peter eröffnet
der Papst das Jubeljahr. Der diesem Zweck dienende
Hammer war freilich kein gewöhnlicher Hammer, sondern
ein Erzeugnis der Goldschmiedekunst; Abb. 5 zeigt den
aus vergoldetem Silber hergestellten Jubiläumshammer
des Papstes Julius II!., mit dein dieser das Jubeljahr
1500 eröffnete, ein berühmtes Kunstwerk, das sich gegen-
wärtig im bayerischen Nationalmuseum zu München
befindet.

Wir kennen und verwenden eine große Anzahl von
Hämmern, die nach Form und Verwendungszweck, nach
Material und Gewerbe, denen sie dienen, sehr verschieden
sind. Wir unterscheiden am Hammer Hammerkopf und
Stiel, letzteren auch Helm genannt, was wohl von Halm,
dem Stiel der schweren Ähre, abgeleitet ist. Der pyra-
midal geformte Hammerkopf besteht gewöhnlich aus ver-
stähltem Eisen oder auch wohl ganz aus Stahl, wie es

besonders bei den kleineren, für feinere Arbeiten be

stimmten Hämmern, so dem Goldschmiede, Mechaniker,
Uhrmacher- usw. Hammer der Fall ist. Der Stiel geht
durch den Schwerpunkt des Hammerkopfes, muß mit
Keilen gehörig befestigt werden und soll aus zähem und
widerstandsfähigem Holz, am besten Karolina-Hickoryholz,
bestehen. Der Hammerkopf hat zwei Aufsatzflächen oder
Schlagseiten, die durch Verstählen genügend hart sind.

Die breite, zumeist quadratisch, seltener rund gehaltene
Aufsatzfläche heißt die Bahn, die schmale oder spitz zu-
laufende Aufsatzfläche hingegen Finne oder auch Pinne.
Die meisten Hämmer haben eine Bahn und eine Finne,
einzelne Hämmer jedoch auch zwei Bahnen. Meistens
ist die Bahn etwas konvex gehalten, seltener ganz eben

und nur bei ganz wenigen Hämmern, wie etwa dem

Gesenkhammer, konkav. Die Finne steht gewöhnlich sen?-

recht zum Stiel, läuft sie jedoch zum Stiel parallel, so

heißt der Hammer Kreuzschlag oder Kreuzhammer. Das

Abb. 6. Unsere Hämmer.

Gewicht des Hammerkopfes liegt zwischen einem Zehntel
und zwölf Kilogramm und beträgt bei dem Handhammer,
auch Bank- oder Schmiedehammer genannt, bis zu zwei
Kilogramm; die Hämmer mit schwerem Kopf, zumeist
drei bis zwölf Kilogramm wiegend, die mit beiden Händen
zu führen sind, heißen Vorschlag- oder Zuschlaghämmer.
Die zahlreichen verschiedenen Hammerformen gibt Abb. 6
wieder, in welcher wohl jeder Arbeiter, der mit dem
Hammer zu tun hat, sein Werkzeug wiederfinden dürfte.
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Staffer jammern au§ ©ifen gibt e3 and) fotdfe au§
weicherem äftetalt, wie Kupfer, 33ronge, SJleffing, 3inn,
93tel ufw., fogenannte äftontierfiämmer, bie bort gebraucht
werben, wo ba§ 9lrbeit§ftüd eine gewiffe ©djonung oer=
langt; in ber Zimmerei unb £>otjbitbhauerei enbtid) werben
£>ol§hämmer gebraucht, bie au§ möglichft partem unb
wiberftanblfät)igem fpolj, wie 93u£baum, ipodhotj, Komet»
firfdje, 2Beif3buc|e u. brgt. hergeftettt werben. ©er (Stiel
foti aus möglichft jähem .potj fein, pmeift wirb bas
fet)r jähe Karotina»fpidorph<tfS baju oerwanbi. ®ie 93e»

feftigung beê ©tieteê gefcf)ief)t oon alterstier in fetjr ein»

fadjer SBeife, inbem er feft in ba§ |i)ammertoch etnge»
rammt unb in biefem burdf Keite befeftigt wirb, hierbei

3tbb. 7. Jammer mit bur<pot)rtem ©tief.

ift e§ aHerbingl nid)t ju oermeiben, baff fid) ber ©tie!
im Saufe ber $eit lodert unb unter Umftänben, bei be=

fonberê fräftigen ©djtägen, abfpringt, woburd) auch fdjon
oft mefjr ober weniger fdpocre Ùngtûcbéfâûe tjeroorgerufen
worben ftnb. ®em $roed, ba§ Soderwerben unb Stb»

fpringen be§ .fpammerfopfeë ju oerhüten, bient jetjt eine

neue £>ammerfonftruftion, bei ber befonbert» bie Strt ber
©tietbefeftigung bemertenswert ift, unb bie in Slbb. 7

wiebergegeben ift. 93ei biefem Jammer ift ber «Çotsftieï
ber Sänge nad) burdfbohrt unb am ©inftedenbe etwa

jetjn StRiUimeter weit aufgefdjtitjt, fo bafj er leicht in ba§

|>ammertoch geftedt werben fann. S ft ba§ gefdfehen,
fo wirb burd) ben burd)bohrten (Stiel ein fräftiger 33er»

ftär!ung§braf)t gefdjoben, ber an beiben ©nben mit
©dfraubengeminbe oerfeften ift. Stuf ba§ obere ©nbe
be§ burchftedten ©rahtes» wirb ber in ber Stbbitbung
ebenfalls» .wiebergegebene fdfarffaniige Keil gefegt, ber
bann burd) Stuffetjen unb Stnbret)en ber ©dfraubenmutter
an bem unteren ©nbe bes ©rapteS fefiangejogen wirb,
.pierburct) wirb eine aufferorbenttidje geftigfeit unb ©id)er=
heil beë |>oIjfiiele§ im f>ammerlod) oerbürgt, ffitr größere
Jammer bürfte biefe Strt ber ©tietbefeftigung fefjr ju emp»
festen fein unb wotjt batb in allgemeinere Stnwenbung
fomuten, bei Heineren Lämmern hingegen ift fie faum
anjuwenben. (©d)luf5 folgt.)

0o!R$wirt$Aafl.
gür öie 3lr6eU3lofenfitrforge forbert ber 3ßunbes>=

rat oon ber 33unbe§oerfammIung neue Krebite, in§=

befonbere and) für bie Strbeitsbefdjaffung. ®ie Kanton§=
regierungen werben angefragt, ob fte ben ©rtafj neuer
Sîid^tïinien für bie Stuffteltung oon Strbeitsbebingungen
at§ notwenbig erachten unb ob fie für Beibehaltung ober
Stufhebung ber ©ntfdjäbigungen für Sohnau§fatt feien.

Uerbandstmen.
®ie ©enoffenfdjaft fdjweijerifcher ©attlermeifter

hielt unter bem Borfit) be§ 3®tttralpräfibenten £>. Kurt
(©otothurn) bei fehr guter Beteiligung im ®rofirat§faat
in Sitjern bie ©etegiertentagnng, fowie bie 22. ©enerat»
oerfatnmtung ab. pahrcsberidjt, pahresrechmtng, Bubget,
fowie bie Berichte über bie ©infuhrbefchränfungen unb
bie StrbeitSlofenfürforge würben genehmigt. ®ie SJÎeifter»
Prüfungen fotlen erftmatê im Qahre 1923 bur<f)geführt
werben. ®ie ©eftion ©otothurn würbe mit ber ©urdj»
führung ber nächften ©eneratoerfantmlung betraut.

Urnerifätjer ©cwcrbetag. éei 3lnta§ ber timer
®ewerbeau§ftetlung würbe in Stttborf ber erfte fantonate
urnerifdfe ©ewerbetag abgehalten, ber oon runb 300
Stiann befugt war. ®ie 33erfammtung hätte ein Sîeferat
oon Siationatrat ©r. ©fdjumi, 3^ntralpräftbent be§

©djweijerifchen ©ewerbeoetbanbes an über ,,©a§ ©tüd
ber gewerblidjen Strbeit". ^ym weiteren fpracf) ©ewerbe»
fefretär IRagaj (Sutern) über „©emerbeorganifation, ©ott=
barität unb Kollegialität ber Strbeitgeber". ®ie ©ewerbe«

âiterkannt einfach, aber praktisch,
zur rationellen Fabrikation unentbehrlich, sind

Graders patentierte Speztalmascbinen
und Modelle zur Fabrikation tadelloser Zementuareo
Kenner kaufen ausschliesslich diese la. Scliweizerfabrikate.
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Außer Hämmern aus Eisen gibt es auch solche aus
weicherem Metall, wie Kupfer, Bronze, Messing, Zinn,
Blei usw., sogenannte Montierhämmer, die dort gebraucht
werden, wo das Arbeitsstück eine gewisse Schonung ver-
langt; in der Zimmerei und Holzbildhauerei endlich werden
Holzhämmer gebraucht, die aus möglichst hartem und
widerstandsfähigem Holz, wie Buxbaum, Pockholz, Kornel-
kirsche, Weißbuche u, drgl. hergestellt werden. Der Stiel
soll aus möglichst zähem Holz sein, zumeist wird das
sehr zähe Karolina-Hickoryholz dazu verwandt. Die Be-
sestigung des Stieles geschieht von altersher in sehr ein-
facher Weise, indem er fest in das Hammerloch einge-
rammt und in diesem durch Keile befestigt wird. Hierbei

Abb. 7. Hämmer mit durchbohrtem Stiel.

ist es allerdings nicht zu vermeiden, daß sich der Stiel
im Laufe der Zeit lockert und unter Umständen, bei be-

sonders kräftigen Schlägen, abspringt, wodurch auch schon

oft mehr oder weniger schwere Unglücksfälle hervorgerufen
worden sind. Dem Zweck, das Lockerwerden und Ab-
springen des Hammerkopfes zu verhüten, dient jetzt eine

neue Hammerkonstruktion, bei der besonders die Art der
Stielbefestigung bemerkenswert ist, und die in Abb. 7

wiedergegeben ist. Bei diesem Hammer ist der Holzstiel
der Länge nach durchbohrt und am Einsteckende etwa

zehn Millimeter weit aufgeschlitzt, so daß er leicht in das

Hammerloch gesteckt werden kann. Ist das geschehen,

so wird durch den durchbohrten Stiel ein kräftiger Ver-
stärkungsdraht geschoben, der an beiden Enden mit
Schraubengewinde versehen ist. Auf das obere Ende
des durchsteckten Drahtes wird der in der Abbildung
ebenfalls.wiedergegebene scharfkantige Keil gesetzt, der
dann durch Aussetzen und Andrehen der Schraubenmutter
an dem unteren Ende des Drahtes festangezogen wird.
Hierdurch wird eine außerordentliche Festigkeit und Sicher-
heit des Holzstieles im Hammerloch verbürgt. Für größere
Hämmer dürfte diese Art der Stielbefestigung sehr zu emp-
fehlen sein und wohl bald in allgemeinere Anwendung
kommen, bei kleineren Hämmern hingegen ist sie kaum

anzuwenden. (Schluß folgt.)

VMMittàN.
Für die Arbeitslosenfürsorge fordert der Bundes-

rar von der Bundesversammlung neue Kredite, ins-
besondere auch für die Arbeitsbeschaffung. Die Kantons-
regierungen werden angefragt, ob sie den Erlaß neuer
Richtlinien für die Aufstellung von Arbeitsbedingungen
als notwendig erachten und ob sie für Beibehaltung oder
Aufhebung der Entschädigungen für Lohnausfall seien.

dêrbanawèîê«.
Die Genossenschaft schweizerischer Sattlermeister

hielt unter dem Vorsitz des Zentralpräsidenten H. Kurt
(Solothurn) bei sehr guter Beteiligung im Großratssaal
in Luzern die Delegiertentagung, sowie die 22. General-
Versammlung ab. Jahresbericht, Jahresrechnung, Budget,
sowie die Berichte über die Einfuhrbeschränkungen und
die Arbeitslosenfürsorge wurden genehmigt. Die Meister-
Prüfungen sollen erstmals im Jahre 1923 durchgeführt
werden. Die Sektion Solothurn wurde mit der Durch-
führung der nächsten Generalversammlung betraut.

Urnerischer Gewervetag. Bei Anlaß der Urner
GeWerbeausstellung wurde in Altdorf der erste kantonale
urnerische Gewerbetag abgehalten, der von rund 300
Mann besucht war. Die Versammlung hörte ein Referat
von Nationalrat Dr. Tschumi, Zentralpräsident des
Schweizerischen Gewerbeverbandes an über „Das Glück
der gewerblichen Arbeit". Im weiteren sprach Gewerbe-
sekretär Ragaz (Luzern) über „Gewerbeorganisation, Soli-
darität und Kollegialität der Arbeitgeber". Die Gewerbe-
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